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1 Aufgabenstellung 
 

(1) In der Gemeinde Langlingen, SG Flotwedel, die Erweiterung ei-
nes Gewerbestandortes geplant. Die Anbindung erfolgt über die 
Straße Am Rübenkamp (K 52). 
 
(2) Auf der Basis aktueller Verkehrsdaten und Prognosewerte wird 
das zukünftige Verkehrsaufkommen im Planungsraum sowie für die 
geplante Gewerbegebietserweiterung abgeschätzt (Verkehrsmengen, 

Lkw-Anteil, Herkunfts-/ Zielrichtungen, wöchentliche und tageszeitliche Verteilung). 
 

(3) Für die relevanten Knotenpunkte ist die Leistungsfähigkeit und 
Verkehrsqualität auf der Grundlage des Handbuches für die Bemes-
sung von Straßenverkehrsanlagen (HBS 2015) zu ermitteln.  

 
(4) Aus den Ergebnissen der Leistungsfähigkeitsberechnungen sowie 
der entsprechende Richtlinien (Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen 

(RASt 06), Richtlinie für die Anlage von Landstraßen (RAL)) werden Hinweise 
zur Gestaltung der Knotenpunkte und der Streckenabschnitte abge-
leitet (u.a. Erfordernis Linksabbiegehilfe/ Linksabbiegestreifen, Führung für Fuß-

gänger und Radfahrer, ggf. Querungshilfen).  
 

(5) Die Ergebnisse der Untersuchung können als Grundlage für ggf. 
erforderliche weitergehende Untersuchungen (z.B. schalltechnische Gut-

achten, Entwurfsplanung) genutzt werden. Die Arbeiten werden in enger 
Abstimmung mit dem Auftraggeber durchgeführt und auf Anforde-
rung des Auftraggebers mit den zu beteiligenden Ämtern und Fach-
behörden abgestimmt.  
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Quellen u.a.: 
 

 Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt06), FGSV Köln, 2006 

 Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, 
FGSV Köln, 2006  

 Programm ver_bau, Abschätzung des Verkehrsaufkommens durch Vor-
haben der Bauleitplanung, Dietmar Bosserhoff, Stand 2022 

 Verflechtungsprognose 2030. BVU – ITB – IVV – Planco, Juni 2014 

 Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen Ausgabe 
2015, FGSV Köln 

 Empfehlungen zur Anwendung und Weiterentwicklung von GFGSV-
Veröffentlichungen im Bereich Verkehr zur Erreichung von Klimaschutz-
zielen (E Klima 2022), FGSV Köln, Ausgabe 2022 

 

Definitionen: 
 
(6) Im Rahmen dieser Untersuchung wurden folgende Fahrzeugklas-
sen erfasst: 
 

 Personenkraftwagen 

 Motorräder 

 Lieferwagen bis 3,5 t 

 Lastkraftwagen ohne Anhänger/ Busse  

 Lastkraftwagen mit Anhänger/ Sattelzüge 

 
(7) Bezüglich des Lkw-/ Schwerverkehrsaufkommens werden je nach 
Fragestellungen folgende Klassen gebildet: 
 
 Schwerverkehr: Bezeichnet die für die Leistungsfähigkeitsberechnungen 

relevanten Lastkraftwagen, Lastzüge und Busse (ohne Lieferwagen), al-
so alle Fahrzeuge > 3,5 t.  

 

 LKW I: Bezeichnet für lärmtechnische Betrachtungen gemäß RLS 19 
den Anteil der Lastkraftwagen ohne Anhänger und Busse  

 

 LKW II: Bezeichnet für lärmtechnische Betrachtungen gemäß RLS 19 
den Anteil der Lastkraftwagen mit Anhängern und Lastzügen. Außerdem 
werden dieser Klasse noch die Motorräder zugerechnet.  
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2 Vorhandene Situation 
 
(8) Der Untersuchungsbereich liegt im Südosten von Langlingen. 
Westlich der Straße Am Rübenkamp (K 52) befindet sich ein Gewer-
bebereich, der derzeit nur extensiv genutzt wird. Die Anbindung er-
folgt über eine spitzwinklige Einmündung in die K 52.  
 

 
Übersicht 

 
(9) Die K 52 ist geradlinig ausgebaut. Es sind keine Geh- oder Rad-
wege vorhanden. Knapp 150 m nördlich, am Beginn der Bebauung 
steht die Ortstafel. 
 

 
K 52 Blickrichtung Süd 

 
(10) Zur Ermittlung aktueller Verkehrsdaten wurde am Donnerstag, 
den 04.05.2023 in der Zeit von 0.00 bis 24.00 Uhr auf der K 52 in 
Höhe der Ortstafel eine Querschnittszählung mittels Seitenradartech-
nik durchgeführt.  
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(11) Die K 52 ist demnach mit etwa 600 Kfz und davon 35 Lkw 1 und 
20 Lkw 2 pro Werktag nur sehr schwach belastet. 

 
(12) Die üblichen werktäglichen Spitzen sind auch nur schwach aus-
geprägt. Auf der K 52 liegen die Spitzenstunden zwischen 9.00 und 
10.00 Uhr mit 6,7 % der Tagesbelastung sowie zwischen 15.00 und 
16.00 Uhr und 17.00 und 18.00 Uhr mit 8,7 % der Tagesbelastung. 
 

 
Tagesganglinie Verkehr K 52, Stundenintervalle 

 
 



8 

3 Verkehrsprognose 2035 
 

3.1 Allgemeine Entwicklungen 
 
(13) Für Langlingen liegen keine Bevölkerungsprognosewerte vor. 
Die Bevölkerungsentwicklung von 2010 bis 2021 ist relativ stagnie-
rend. Die Bevölkerung nahm in diesem Zeitraum um 3 % ab.  
 

 
Quelle: Nieders. Landesamt für Statistik 

 
(14) Aus den Verkehrswerten der allgemeinen Straßenverkehrszäh-
lung (SVZ) im Umfeld ergeben sich stagnierende oder sogar sinkende 
Verkehrsmengen (2010 – 2015 – 2021). Im Rahmen der SVZ werden auf 
ausgewählten Abschnitten von Autobahnen-, Bundes- und Landes-
straßen die Verkehrsmengen durch Zählungen erfasst. Die eigentlich 
im 5-Jahres-Rhythmus anstehende Zählung 2020 wurde pandemie-
bedingt in das Jahr 2021 verschoben.   
 
(15) Aufgrund der im Umfeld stagnierenden Verkehrswerte sowie der 
in den letzten Jahren rückläufigen Bevölkerungsentwicklung wird von 
keiner weiteren Verkehrssteigerung durch allgemeine Entwicklungen 
ausgegangen. 
 
(16) Durch die Corona-Pandemie, die Energiekrise, die hohe Inflation 
und die Diskussionen und Maßnahmen bezüglich des Klimawandels 
ergeben sich Einflussfaktoren, die sogar eher zu rückläufigen Ver-
kehrsmengen im Kfz-Verkehr führen können (Homeoffice, Online-

Bestellungen, weniger Kfz-Verkehr – mehr ÖPNV/ Fuß-/ Radverkehr, sparsamerer 

Pkw-Einsatz/ weniger Mobilität etc.). 
 
(17) Zur Sicherheit wird aber von einem Anstieg der Verkehrsmengen 
auf der K 52 durch allgemeine Entwicklungen im Umfeld bis zum 
Prognosehorizont 2035 von + 10 % ausgegangen. Damit sich unvor-
hergesehene Entwicklungen, aber auch Änderungen der Flächennut-
zung im Umfeld (z.B. neue Baugebiete) pauschaliert enthalten. 
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3.2 Spezielle Entwicklungen durch das geplante Gewerbegebiet 
 
(18) Im bestehenden Gewerbegebiet sind im nordwestlichen Bereich 
noch Flächen verfügbar. Insgesamt wird (großzügig aufgerundet) von ei-
ner Fläche von 6,5 ha Bruttobauland potentieller Gewerbeentwick-
lung ausgegangen (aktuelle Gebietserweiterung von 5,1277 ha, zuzüglich der-

zeit noch nicht bebauter Flächen auf den nördlichen GE-Flächen, die ggf. auch über 

diese Anbindung erschlossen werden könnten).  
 

(19) Für diese freien Flächen werden 50 Kfz-Zufahrten je ha und ein 
Schwerverkehrsanteil (SV = Kfz > 3,5 t) von 30 % (15 % LKW 1 und 450 % 

Lkw 2) angenommen. 
 

(20) Damit ergeben sich mit Bezug zu diesen Flächen ca. 325 Kfz-
Zufahrten und ca. 325-Kfz-Abfahrten, davon knapp 100 Schwerver-
kehrsfahrten je Richtung. Die Verteilung der Fahrten wird zu 50 % 
nach Norden und zu 50 % nach Süden angenommen. Es ergibt sich 
der Planfall 2035. 
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4 Ermittlung der Leistungsfähigkeit und Verkehrsqualität 
 
(21) Zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit von Knotenpunkten sind 
die Spitzenstunden maßgeblich. Der Anteil der Spitzenstunden an 
der Tagesgesamtbelastung liegt gemäß Verkehrszählung bei maxi-
mal 8,7 %.  

 
(22) Die Berechnung der Leistungsfähigkeit und Verkehrsqualität er-
folgt auf Basis der Prognoseverkehrsmengen des Jahres 2035.  

 
(23) Es wird für die Bemessungsstunde von 10 % der Tagesbelas-
tung ausgegangen. Es werden zwar nur maximal 8,7 % der Tagesbe-
lastung in der Spitzenstunde abgewickelt. Mit der pauschalen Be-
trachtung wird den Anforderungen gemäß der sogenannten 50. 
Stunde nach dem HBS 2015 entsprochen (zu prüfen ist die Leistungsfähig-

keit für die 50. höchstbelastete Stunde eines Jahres). 
 

(24) Die Verkehrsqualität wird gemäß „Handbuch zur Bemessung 
von Straßenverkehrsanlagen“ (HBS 2015) in den Stufen A bis F ange-
geben. A bedeutet dabei freien Verkehrsfluss, F eine Überlastung der 
Verkehrsanlage.  
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(25) Die Einmündung des Gewerbegebiets in die K 52 wird vorfahrts-
geregelt in heutigem Ausbauzustand (ohne Linksabbiegestreifen) geprüft. 
Der Knotenpunkt verfügt vorfahrtsgeregelt und mit den Prognosever-
kehrsmengen 2035 über eine sehr gute Verkehrsqualität der Stufe A.  
 
(26) Dabei ist zu berücksichtigen, dass in der Berechnung deutliche 
Sicherheitszuschläge enthalten sind und die Verkehrsqualität A bis 
zu 10 Sekunden mittlerer Wartezeit gegeben ist. In diesem Fall lie-
gen die mittleren Wartezeiten der Bemessungsstunde für alle Ver-
kehrsströme bei maximal 5,1 Sekunden.  
 

 
 

Strom-Nr.   2: L 283 N gerade 
Strom-Nr.   3: L 283 N rechts 
Strom-Nr.   4: GE links 
Strom-Nr.   6: GE rechts 
Strom-Nr.   7: L 283 S links 
Strom-Nr.   8: L 283 S gerade 
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(27) Aus Gründen der Leistungsfähigkeit und Verkehrsqualität auf 
der Grundlage des Handbuchs für die Bemessung von Straßenver-
kehrsanlagen (HBS) ist kein Linksabbiegestreifen erforderlich.  
 
(28) Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Linksabbieger vor dem Abbie-
gen ein entgegenkommendes bevorrechtigtes Fahrzeug passieren 
lassen muss ist nur gering. Noch geringer ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass genau in diesem Moment ein nachfolgender Geradeausfahrer 
sich hinter diesem wartepflichtigen Linksabbieger aufstaut. Nur für 
diesen sehr unwahrscheinlichen Fall würde der Linksabbiegestreifen 
eine kleine Verbesserung für den nachfolgenden Geradeausfahrer 
bedeuten.       
 
(29) Da sich die Einmündung im Vorfeld bebauter Gebiete befindet, 
ist es möglich, die Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt) 
anzuwenden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Bebauung durch 
das neue Gewerbegebiet künftig in Höhe der Einmündung liegt.  
 
(30) Es handelt sich bei der K 52 in diesem Abschnitt um eine anbau-
freie Hauptverkehrsstraße, bei der weniger als 20 Kfz in der Bemes-
sungsstunde links abbiegen und der maßgebliche stündliche Verkehr 
(MSV) unter 100 Kfz liegt. Damit ist gemäß RASt eine Linksabbiege-
hilfe oder ein Linksabbiegestreifen nicht notwendig. 

 

 
Auszug RASt 06 
 

 
(31) Bei Anwendung der Richtlinien für Landstraßen (RAL) ist die K 52 
als eine Straße der Entwurfsklasse IV zu bewerten. Für diese Stra-
ßenkategorie lässt die RAL bei geringen Verkehrsbelastungen jedoch 
auch die Anbindung ohne Linksabbiegestreifen zu. 
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(32) Grundsätzlich sind auch gemäß RAL zur Festlegung aus Aus-
bauzustandes verschiedene Belange untereinander abzuwägen. Die 
Anlage einer Abbiegehilfe oder eines vollständigen Abbiegestreifen 
hat natürlich weitere Flächenversieglungen zur Folge. Hier sind die 
Belange des Umwelt- und Naturschutzes oder der Landwirtschaft zu 
berücksichtigen. Auch die Wirtschaftlichkeit einer Maßnahme ist ent-
sprechend zu prüfen. So heißt es in der Richtlinie für die Anlage von 
Landstraßen (RAL):  
 
 „Die RAL bieten keine geschlossenen Lösungen für alle Entwurfsaufga-

ben an. Sie öffnen dem Planer einen Ermessensspielraum, der bei der 
notwendigen Abwägung zwischen verschiedenen Nutzungsansprüchen 
und Zielen genutzt werden soll. Dabei sind Abweichungen von den Re-
gelwerten möglich, sie sind im Einzelfall zu begründen„ (RAL 2012, Seite 
11). 
 

 „Durch eine Abwägung bezüglich der Ziele Verkehrssicherheit, Ver-
kehrsqualität, Umweltverträglichkeit und unter Berücksichtigung der Bau-
lastenkosten lassen sich vorteilhafte Varianten entwickeln. (RAL 2012, S. 
12). „Der so berechnete Gesamtaufwand soll für den Baulastträger mög-
lichst gering sein“ (RAL 2012, S. 15). 

 
(33) Da die zukünftige Belastung der K 52 auch im Prognosehorizont 
2035 mit unter 1.000 Kfz pro Werktag nur sehr gering ist und auch 
das anzubindende Gewerbegebiet nur rund 625 Kfz pro Werktag er-
zeugt, kann aus verkehrsplanerischer Sicht auf die Anlage eines 
Linksabbiegestreifens verzichtet werden. Aufgrund der geringen Ver-
kehrsbelastungen wäre ein Ausbau mit Linksabbiegestreifen in die-
sem Fall überdimensioniert. 
 
(34) Weiterhin ist positiv zu beachten, dass die bisherige Anbindung 
des bestehenden Gewerbebereiches spitzwinklig auf die K 52 führt. 
Diese Anbindung soll durch eine neu ausgebaute Einmündung im 
Bereich der Erweiterung ersetzt werden, die dann rechtwinklig auf die 
K 52 trifft. Dadurch werden auch die Sichtbeziehungen an diesem 
Knotenpunkt deutlich verbessert. 
 
 
Hannover, Februar 2023  

 

 

 

Dipl.-Geogr. Lothar Zacharias      i.A. Dipl.-Geogr. Maik Dettmar 


